
 

AM\1140213DE.docx  PE614.258v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

22.11.2017 A8-0307/22 

Änderungsantrag 22 

Molly Scott Cato 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0307/2017 

Cătălin Sorin Ivan 

Mehrwertsteuerliche Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe 

von Gegenständen 

COM(2016)0757 – C8-0004/2017 – 2016/0370(CNS) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 

Richtlinie 2006/112/EG 

Artikel 58 – Absatz 2 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) der Gesamtbetrag – ohne 

Mehrwertsteuer – solcher Dienstleistungen 

überschreitet im laufenden Kalenderjahr 

nicht 10 000 EUR bzw. den Gegenwert in 

Landeswährung und hat dies auch im 

vorangegangenen Kalenderjahr nicht getan. 

(c) der Gesamtbetrag – ohne 

Mehrwertsteuer – solcher Dienstleistungen 

überschreitet im laufenden Kalenderjahr 

nicht 100 000 EUR bzw. den Gegenwert in 

Landeswährung und hat dies auch im 

vorangegangenen Kalenderjahr nicht getan. 

Or. en 
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22.11.2017 A8-0307/23 

Änderungsantrag 23 

Molly Scott Cato 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0307/2017 

Cătălin Sorin Ivan 

Mehrwertsteuerliche Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe 

von Gegenständen 

COM(2016)0757 – C8-0004/2017 – 2016/0370(CNS) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 

Richtlinie 2006/112/EG 

Artikel 59c – Absatz 1 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) der Gesamtbetrag – ohne 

Mehrwertsteuer – der Lieferungen oder 

Dienstleistungen, die unter diese 

Bestimmungen fallen, überschreitet im 

laufenden Kalenderjahr nicht 10 000 EUR 

bzw. den Gegenwert in Landeswährung 

und hat dies auch im vorangegangenen 

Kalenderjahr nicht getan. 

(c) der Gesamtbetrag – ohne 

Mehrwertsteuer – der Lieferungen oder 

Dienstleistungen, die unter diese 

Bestimmungen fallen, überschreitet im 

laufenden Kalenderjahr nicht 100 000 EUR 

bzw. den Gegenwert in Landeswährung 

und hat dies auch im vorangegangenen 

Kalenderjahr nicht getan. 

Or. en 

 

 


